
 
Entschädigungsreglement  

für die Mitglieder des Vorstandes, der Ge-
schäftsprüfungskommission und der  

Delegierten  
des 

Verbandes Abwasserreinigung 
Oberengadin 

(ARO) 
 
 
 
 
I. Vorstandsmitglieder 
 
Art. 1 Entschädigung 
 
1 Die Jahresentschädigungen für die Mitglieder des Vorstandes betragen pauschal  
 
 für den Präsidenten   CHF 6'500.- 
 für den Vizepräsidenten   CHF 3'500.- 
 für die restlichen Vorstandsmitglieder  CHF 3'000.-  
 
 Mit den vorstehenden Pauschalentschädigungen sind sämtliche Leistungen aus der Tä-

tigkeit als Vorstandsmitglied Vorstandssitzungen abgegolten. 
 
 
Art. 2 Sitzungsgelder  
 
1 Für Sitzungen ausserhalb der Region Oberengadin wird pro Halbtagessitzungen eine 

Entschädigung von CHF 100.-, für Ganztagessitzungen eine Entschädigung von CHF 
200.- ausbezahlt.  

 
 
Art. 3 Spesen 
 
1 Für Spesen (Büro- und Fahrspesen etc.) werden die folgenden Pauschalen entrichtet: 
 
 Präsident   CHF 1'500.- 
 Vizepräsident  CHF 1'500.- 
 restliche Mitglieder CHF 1'000.- 
 
2 Für Sitzungen ausserhalb der Region Oberengadin werden die effektiven Spesen ent-

schädigt.  
 
 
Art. 4 Besondere Aufträge  
 
1 Werden Mitglieder vom Vorstand mit besonderen Aufträgen, welche sie im Rahmen ihrer 

freiberuflichen Tätigkeit ausüben, beauftragt, so wird die Entschädigung separat, nach 
den üblichen Tarifen entschädigt.  
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2 Werden im Weiteren Mitgliedern des Vorstandes Aufträge erteilt, deren Erledigung den 
Rahmen der üblichen Vorstandstätigkeit überschreitet, so legt der Vorstand im Einzelfall 
die Entschädigung fest. 

 
 
II. Geschäftsprüfungskommission 
 
Art. 5 Entschädigung 
 
1 Die Entschädigungen für die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission betragen pro 

Mitglied und pro Jahr pauschal, inkl. Spesen CHF 300.-. 
  
  
 
III. Delegierte 
 
Art. 6 Entschädigung   
 
1 Die Delegierten werden pro Delegiertenversammlung mit CHF 100.- entschädigt. 

 
 
IV. Arbeitsgruppen 
 
Art. 7 Entschädigung 
 
1 Die Mitglieder der Arbeitsgruppen werden pro Sitzung mit CHF 100.- entschädigt.  
 
 
Art. 8 Spesen  
 
1 Die effektiv ausgewiesenen, im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Arbeitsgruppe ent-

standenen Spesen werden entschädigt. 
 
 
V. Übergangsbestimmung 
 
Art. 9 Inkrafttreten 
 
1 Diese Entschädigungsreglement tritt rückwirkend per 01.01.2012 in Kraft.  
 
 
 
 Genehmigt durch die Delegiertenversammlung vom 21.06.2012. 
 
 
 
 St. Moritz, den 21. Juni 2012  
  
 
 Der Präsident    Der Protokollführer 
 
 
  
 ………………………………….  ……………………………………. 
 Marco Caminada    Gottfried Blaser 


